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Gesundheitliche Vorausplanung

• Was verstehen Sie unter Gesundheitlicher Vorausplanung?
• Was beinhaltet für Sie Gesundheitliche Vorausplanung?
• Wo und wann sind Sie in Ihrem Alltag mit Gesundheitlicher 

Vorausplanung konfrontiert?
• Welche Entscheidungen bei Menschen mit oder ohne 

Demenzerkrankung sind in Ihrem Alltag zu fällen?
• Wo sehen Sie besondere Probleme bei der Gesundheitlichen 

Vorausplanung von Menschen mit Demenz?
• Haben Sie ganz konkrete Fragen zur Gesundheitlichen 

Vorausplanung?



Was versteht man unter Gesundheitlicher Vorausplanung?
Gesundheitliche Vorausplanung = Patientenverfügung plus



Wozu dient Gesundheitliche Vorausplanung?

• die Autonomie, Selbstbestimmung und Partizipation der Betroffenen zu stärken; 
• Entscheidungen zu Therapiezielen und Behandlungen sowohl in einer 

Notfallsituation als auch bei länger andauernder oder dauerhafter 
Urteilsunfähigkeit nach dem Willen der Betroffenen zu fällen; 
• die nahestehenden Personen in der Entscheidungsfindung zu unterstützen; 
• den Fachpersonen die Werte und Vorstellungen der Betroffenen zu vermitteln; 
• die Fachpersonen bei ihrer Arbeit zu unterstützen, insbesondere wenn 

lebenserhaltende Massnahmen umgesetzt oder unterlassen werden sollen; 
• die Planung und Koordination der Betreuung und Behandlung zu erleichtern; 
• bei fortschreitender Krankheit den Behandlungsplan nach dem Willen der 

Betroffenen umzusetzen. 

Nationale Arbeitsgruppe Gesundheitliche Vorausplanung (2023): Roadmap für die 
Umsetzung der Gesundheitlichen Vorausplanung (GVP) in der Schweiz. Hrsg. 
Bundesamt für Gesundheit BAG und Schweizerische Akademie der Medizinischen 
Wissenschaften SAMW, Bern 



Die Gesundheitliche Vorausplanung (GVP) ist ein fachlich 
begleiteter kontinuierlicher kommunikativer Prozess.

Patientenverfügung wird nicht verändert.

Kontinuierliche Beratung und Begleitung....

Urteilsfähigkeit Urteilsunfähigkeit

- strukturiert
- regional 

verankert
- Schulung

1. Patientenverfügung 
traditionell

2. Gesundheitliche 
Vorausplanung (GVP)

Dokumentation:
Patientenverfügung (individuell)
Notfallanordnung ÄNO/ÄNA (einheitlich)
Behandlungsplan (einheitlich)GVP erfordert 

zwingend Beratung 
durch Fachperson

GVP wenn immer möglich 
unter Einbezug einer 
nahestehenden Person

Patientenverfügung

Patientenverfügung

Patientenverfügung wird im Verlauf kontinuierlich dem 
sich verändernden Gesundheitszustand und dem 
daraus abgeleiteten Behandlungswillen angepasst.

k



Gesundheitliche Vorausplanung – ein zyklischer Prozess

Erfassen der Lebenswelt
(Werte, Präferenzen)

evtl. mit Vertrauensperson

Gespräch über Werte und 
Präferenzen mit 

Fachperson

Entscheidungen 
vorbereiten

(Therapieziel)

Entscheidungen 
aufschreiben

Gespräch mit 
Angehörigen 

(Vertrauensperson) 
über Entscheidungen

k



Gibt es eine medizinische Indikation?
nein

Keine Behandlung

ja

Ist die Person für die Entscheidung urteilsunfähig? Die Person äussert ihren Willen zur Behandlungnein

Wie werden auf einer Notfallstation, einer Intensivstation, im 
Spital, aber auch im Pflegeheim Entscheidungen gefällt?

ja

Existiert eine schriftliche Willensäusserung?

ja

Ist die Willensäusserung klar und eindeutig?

ja

Entscheidung gemäss dem vorausverfügten Willen

nein Besteht Konsens zum mutmasslichen Willen?

nein ja

Entscheidung gemäss dem 
mutmasslichen Willen nein

KESB entscheidet



Die Patientenverfügung ist rechtlich bindend – im Gesetz 
verankert; sie ist sogenannt „vertretungsfeindlich“. 



Die Patientenverfügung (Art. 370 ZGB)

1. Eine urteilsfähige Person kann in einer Patientenverfügung festlegen, welchen medizinischen 
Massnahmen sie im Fall ihrer Urteilsunfähigkeit zustimmt oder nicht zustimmt.

2. Sie kann auch eine natürliche Person bezeichnen, die im Fall ihrer Urteilsunfähigkeit mit der 
behandelnden Ärztin oder dem behandelnden Arzt die medizinischen Massnahmen besprechen 
und in ihrem Namen entscheiden soll. Sie kann dieser Person Weisungen erteilen.

3. Sie kann für den Fall, dass die bezeichnete Person für die Aufgaben nicht geeignet ist, den 
Auftrag nicht annimmt oder ihn kündigt, Ersatzverfügungen treffen.

Die Patientenverfügung im Erwachsenenschutzrecht



Was bedeutet „urteilsfähig“? Ist eine Person mit Demenz 
urteilsfähig? Kann sie eine Patientenverfügung verfassen?
Muss die Urteilsfähigkeit in der Patientenverfügung 
dokumentiert sein?

Art 16 ZGB: Urteilsfähig im Sinne dieses Gesetzes ist jede Person, der 
nicht wegen ihres Kindesalters, infolge geistiger Behinderung, psychischer 
Störung, Rausch oder ähnlicher Zustände die Fähigkeit mangelt, 
vernunftgemäss zu handeln.



Was heisst „vernunftgemäss“ handeln?

• „vernunftgemäss zu handeln“ bedeutet:
• einen eigenen Willen zu bilden, und
• nach diesem Willen zu handeln. 

• Urteilsfähigkeit ist zeitlich und sachlich relativ. 

• Gesetzliche Vermutung: Der Mensch ist grundsätzlich urteilsfähig. 



Urteilsfähigkeit im medizinischen Kontext – eine 
Hilfestellung

• Die Fähigkeit, Informationen in Bezug auf die zu fällende 
Entscheidung zu verstehen
• Die Fähigkeit, die Situation und die Konsequenzen, die sich aus 

alternativen Möglichkeiten ergeben, richtig abzuwägen
• Die Fähigkeit, die erhaltene Information im Kontext eines kohärenten 

Wertesystems rational zu gewichten
• Die Fähigkeit, die eigene Wahl zu äussern



Urteilsfähigkeit setzt bestimmte mentale Fähigkeiten voraus:
Kognitive, emotionale, motivationale, voluntative Faktoren
• Erkenntnisfähigkeit: 

- Fähigkeit, die für die Entscheidung relevanten                                            
Informationen zumindest in den Grundzügen zu erfassen; 

• Wertungsfähigkeit: 
- Fähigkeit, der Entscheidungssituation vor dem Hintergrund                        

der verschiedenen Handlungsoptionen eine persönliche                  
Bedeutung beizumessen; 

• Willensbildungsfähigkeit: 
- Fähigkeit, aufgrund der verfügbaren Informationen und eigener 

Erfahrungen, Motive und Wertvorstellungen einen Entscheid zu treffen; 
• Willensumsetzungsfähigkeit: 

- Fähigkeit, diesen Entscheid zu kommunizieren und zu vertreten. 

Appelbaum PS, Grisso T. Assessing patients’ capacities to consent
to treatment. N Engl J Med. 1988 Dec 22; 319(25): 1635–8. 



Urteilsfähigkeit in Konflikt mit Selbstbestimmung

• Schwelle hoch angesetzt
• Selbstbestimmtes Handeln 

eingeschränkt
• Für behandelnde Ärzte aus 

haftungsrechtlichen Gründen 
von Vorteil

• Gefahr, dass 
Schutzbedürftigkeit von 
gefährdeten Menschen 
missachtet wird

Aebi R. Perpetuierte Selbstbestimmung – Einige vorläufige Gedanken zur 
Patientenverfügung nach neuem Recht. ZBJV; Band 149/2013: 150-178



Vertretung bei medizinischen Massnahmen
Art. 378 Abs. 1

1 Die folgenden Personen sind der Reihe nach berechtigt, die urteilsunfähige Person zu vertreten 
und den vorgesehenen ambulanten oder stationären Massnahmen die Zustimmung zu erteilen 
oder zu verweigern:

1. die in einer Patientenverfügung oder in einem Vorsorgeauftrag bezeichnete Person;
2. der Beistand oder die Beiständin mit einem Vertretungsrecht bei medizinischen Massnahmen;

3. wer als Ehegatte, eingetragene Partnerin oder eingetragener Partner einen gemeinsamen 
Haushalt mit der urteilsunfähigen Person führt oder ihr regelmässig und persönlich Beistand 
leistet;

Vertretung im Erwachsenenschutzrecht



Vertretung bei medizinischen Massnahmen

Art. 378 Abs. 1
4. die Person, die mit der urteilsunfähigen Person einen gemeinsamen

Haushalt führt und ihr regelmässig und persönlich Beistand leistet;
5. die Nachkommen, wenn sie der urteilsunfähigen Person regelmässig

und persönlich Beistand leisten;
6. die Eltern, wenn sie der urteilsunfähigen Person regelmässig

und persönlich Beistand leisten;
7. die Geschwister, wenn sie der urteilsunfähigen Person regelmässig

und persönlich Beistand leisten.

Vertretung im Erwachsenenschutzrecht



Der Vorsorgeauftrag geht über die gesundheitliche 
Vorausplanung hinaus. Mit einem Vorsorgeauftrag kann 
man eine natürliche oder juristische Person 
beauftragen, im Fall der eigenen Urteilsunfähigkeit die 
Personensorge oder die Vermögenssorge zu 
übernehmen oder im Rechtsverkehr zu vertreten. 



Wenn eine Patientenvertretung „vertretungsfeindlich“ 
ist – gibt es überhaupt eine Möglichkeit, dass für 
urteilsunfähige Menschen mit Demenz gewisse 
Behandlungsmassnahmen vorausverfügt werden?

• Evtl. Patientenverfügung mit reduziertem Inhalt?
• Können Menschen befähigt werden, Entscheidungen autonom im 

Voraus zu fällen?
• Gibt es Dokumente, die eine Gesundheitliche Vorausplanung ohne 

aktiven Beitrag der betroffenen Person ermöglichen? 



Was ist eine Ärztliche Notfallanordnung (ÄNO oder ÄNA) ? 

Eine Ärztliche Notfallanordnung (ÄNO/ÄNA) kommt in einer 
lebensbedrohlichen Notfallsituation zur Anwendung, in der das 
medizinische Personal zur Lebensrettung oder Vermeidung 
ernsthafter Schäden sofort handeln muss.

Festgelegt werden: -  Reanimation ja/nein             
  -  Intensivstation (mit/ohne Intubation) ja/nein         
  -  Spitaleinweisung ja /nein

Die in einer Ärztlichen Notfallanordnung (ÄNO/ÄNA)
angeordneten Massnahmen orientieren sich an konkreten 
Behandlungszielen (Lebensverlängerung oder Leidenslinderung). 
Sowohl das Behandlungsziel wie auch die angeordneten 
Massnahmen müssen zwingend mit der betroffenen resp. der 
stellvertretend für sie entscheidenden Person  in einem ärztlichen 
Gespräch festgelegt werden.

Im Gegensatz zu einer Patientenverfügung kann eine Ärztliche 
Notfallanordnung (ÄNO/ÄNA) auch von einer stellvertretend für einen 
urteilsunfähigen Menschen entscheidenden Person unterzeichnet 
werden.

Formular entwickelt von Kerngruppe 
Gesundheitliche Vorausplanung BS/BL



Ärztliche Notfallanordnung (ÄNA oder ÄNO) – sie beinhaltet 
Anordnungen, die ohne Interpretation umgesetzt werden sollen und    
sie kann von einer stellvertretend für einen urteilsunfähigen      
Menschen entscheidenden Person unterzeichnet werden.
• Name
• Entscheid zu

• Reanimation
• Intensivmedizinische 

Behandlung und Intubation
• Einweisung ins Spital

• Erstellung 
• mit urteilsfähigem Patienten 
• bei urteilsunfähigem Patienten 

mit Stellvertreter
• mit Arzt

• Signatur
• Patient/Stellvertreter 
• Arzt



Verschiedene Formen der Notfallanordnung in Gebrauch (ohne/mit 
Angabe des Behandlungsziels)
Die Notfallanordnung eignet sich für ältere kranke Menschen, bei denen 
in absehbarer Zeit mit Notfallsituationen gerechnet werden muss. 

Formulare entwickelt von Kerngruppe 
Gesundheitliche Vorausplanung BS/BL

Formular ACP Swiss
k



Wie unterscheiden sich ÄNO / ÄNA und Patientenverfügung?
Ärztliche Notfallanordnung (ÄNO/ÄNA) Patientenverfügung

Welchem Zweck dient das Dokument? Konkrete Handlungsanweisungen für Notfallsituationen 
werden erteilt.

Eine Vertretungsperson, die bei Urteilsunfähigkeit im Namen der 
verfügenden Person entscheiden soll, kann bezeichnet werden. Zudem 
kann die verfügende Person festlegen, welchen medizinischen 
Massnahmen sie im Fall ihrer Urteilsunfähigkeit zustimmt oder nicht 
zustimmt.

Welches Zielkollektiv wird damit angesprochen? Vor allem angezeigt für vorerkrankte, ältere und 
gebrechliche Menschen

Alle erwachsenen Menschen und ggf. auch minderjährige urteilsfähige 
Personen

Wer füllt das Formular aus? Qualifizierte Gesundheitsfachperson resp. Ärztin/Arzt Verfügungswillige urteilsfähige Person selbst

Kann eine stellvertretend entscheidende Parson 
bezeichnet werden?

Nein Ja

Rolle von Vertretungspersonen beim Erstellen des 
Dokumentes

Bei Urteilsunfähigkeit der betroffenen Person zum 
Zeitpunkt des Erstellens des Dokumentes kann eine 
Vertretungsperson bei der Erstellung beratend tätig 
sein. Dies muss aber klar und deutlich vermerkt sein 
(ÄNO/ÄNA by Proxy).

Die von der urteilsfähigen Parson niedergeschrieben Wünsche dürfen 
nicht von einer Vertretungsperson beeinflusst werden. 

Aufbewahrung, Verfügbarkeit Verantwortung liegt bei der betroffenen Person selbst, 
bei Urteilsunfähigkeit bei der Vertretungsperson, 
insbesondere aber auch bei der das Dokument 
unterzeichnenden Gesundheitsfachperson 
(Ärztin/Arzt).

Verantwortung liegt bei der verfügungswilligen Person selbst.

Periodische Überprüfung resp. Erneuerung Verantwortlich ist die Gesundheitsfachperson 
(Ärztin/Arzt).

Verantwortlich ist die verfügungswillige Person.

Können Gesundheitsfachpersonen den in diesem 
Dokument angeordneten Handlungsanweisungen 
uneingeschränkt folgen?

Ja Mit gewissen Einschränkungen; es ist angezeigt, bei der Umsetzung von 
Behandlungswünschen die Aussagekraft und die Validität der in der 
Patientenverfügung dokumentierten Wünsche zu überprüfen.

In Anlehnung an: National POLST (www.polst.org). Advance Care Planning: 
Advance Directives vs. POLST Forms 

http://www.polst.org/


Der Behandlungsplan – ein Instrument zur Behandlungs-
planung und Kommunikation - nicht nur für den Zeitpunkt 
der Urteilsunfähigkeit der betroffenen Person
Dokumentation
• der Personalien

• des Telefons der nahestehenden Person

• der relevanten Diagnosen

• der Medikamente und Reservemedikamente

• der detaillierten Behandlungswünsche 

• des geplantes Vorgehens in 
Notfallsituationen  entsprechend ÄNO/ÄNA

Kann analog einer ÄNO/ÄNA auch mit einer 
stellvertretend entscheidenden Person erstellt 
und von ihr unterzeichnet werden 
(Behandlungsplan by Proxy). 

Formulare entwickelt von Kerngruppe Gesundheitliche 
Vorausplanung BS/BL

s



Achtung: Alle Dokumente müssen aufeinander 
abgestimmt sein

Formulare entwickelt von 
Kerngruppe Gesundheitliche 
Vorausplanung BS/BL

s



Ein schwieriges Beispiel: Umsetzung der Patientenverfügung

• Verfasst 72-jährig Patientenverfügung;
• Vater hatte M. Alzheimer;
• Er selbst hat dies als „entwürdigend“ erlebt.
• Möchte im Falle einer Urteilsunfähigkeit infolge M. Alzheimer auf 

jegliche lebensverlängernden Massnahmen verzichten;
• Im Alter von 78 Jahren zunehmende Demenz;
• Lebt im Pflegeheim; zeigt «Lebensfreude»; hat Appetit und geniesst das 

Essen; «verliebt» sich in eine Mitbewohnerin
• Erleidet Lungenentzündung : Antibiotika ja / nein?



Wie ist das weitere Vorgehen?
- Umsetzung der Patientenverfügung: Verzicht auf Antibiotika?
- Verabreichung von Antibiotika, da dies dem mutmasslichen Willen 

entspricht?
- Runder Tisch mit dem Patienten (?), Vertretungsperson, 

Pflegepersonal zur Entscheidungsfindung?

Ein schwieriges Beispiel: Umsetzung der Patientenverfügung



Lebensqualität ergibt sich aus der Differenz der 
Erwartungen und dem realen Erleben (Kenneth Calman)

Erwartungen, Hoffnungen, 
Wünsche

Realität
Ist-Zustand im Augenblick

Calman KC. Quality of life in cancer
patients--an hypothesis. J Med Ethics. 
1984 Sep;10(3):124-7

Erwartungen 
reduzieren/
anpassen

Verbesserung 
Ist-Zustand

„Lebensqualität ergibt sich 
aus der Differenz der 
Erwartungen und dem realen 
Erleben“



Zu Beginn einer Demenzerkrankung ist die 
Lebensqualität oftmals sehr schlecht.

Ø Hohe Erwartungen an sich selbst 
Ø Nicht beeinflussbares Nachlassen der kognitiven Defizite

Lebensqualität stark eingeschränkt

Erwartungen

Verschlechterung 
Kognition



Im Verlauf kommt es oftmals zu einer Anpassung/einem  
„Reframing“ der Erwartungen bei Demenz

v Kognitive Defizite werden als weniger belastend erlebt : 

ØNeubeurteilung Erwartung/Ziele

Ø Lebensqualität ist gut/steigt 
Erwartungen 
(reduzieren)
anpassen



The disability paradox
Gute Lebensqualität trotz ausgeprägter Beeinträchtigung



Die Lebensqualität von schwer erkrankten Menschen ist 
nicht zwingend schlechter als diejenige von leicht erkrankten.

Herschbach P. Das "Zufriedenheitsparadox" in der 
Lebensqualitätsforschung - Wovon hängt unser 
Wohlbefinden ab? [The "Well-being paradox" in quality-of-
life research]. Psychother Psychosom Med Psychol. 2002 
Mar-Apr;52(3-4):141-50. 

schlecht gut

schlecht schlecht Unzufrieden-
heitsdilemma

gut Zufriedenheits-
paradox

gut

Subjektive 
Einschätzung

Objektive Lebenssituation



Was wissen wir dazu?
- Lebensqualität während einer Demenzerkrankung?
- Nutzen von Antibiotika  bei einer Lungenentzündung bei 

fortgeschrittener Demenz?
- Gibt es ethische Empfehlungen für 

derartige Situationen?

Ein schwieriges Beispiel: Umsetzung der 
Patientenverfügung



Die Gültigkeit einer Patientenverfügung darf dann in 
Frage gestellt werden, wenn Anhaltspunkte für eine 
Willensänderung bestehen. 
• Wenn gewichtige Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die Patientenverfügung 

nicht mehr dem Willen des Patienten entspricht, müssen diese unter Einbezug 
der Vertretungsperson und Angehörigen sorgfältig abgeklärt werden. Der 
Entscheid sollte einvernehmlich im Behandlungs- und Betreuungsteam 
gemeinsam mit allfälligen Vertretungspersonen und Angehörigen getroffen 
werden.
• Anhaltspunkte für eine Willensänderung können sein:

- Das Verhalten eines urteilsunfähigen Patienten wird als dem in der 
Patientenverfügung festgehaltenen Willen zuwiderlaufend empfunden. 
Insbesondere bei Patienten mit Demenz können ernsthafte Zweifel 
aufkommen, ob der in der Patientenverfügung festgehaltene Wille 
dem mutmasslichen Willen entspricht.

Medizin-ethische Richtlinien und Empfehlungen – Patientenverfügungen. Schweizerische 
Akademie der Medizinischen Wissenschaften; 2009 / angepasst 2013



Wann darf/muss die Ärztin / der Arzt von den in der  
Patientenverfügung gemachten Anordnungen  abweichen?
 
• Grundsatz: Verbindlichkeit der Anordnungen
• Ausnahmen (Art. 372 Abs. 2 ZGB):

oVerstoss gegen gesetzliche Vorschriften
oBegründete Zweifel, dass PV auf freiem Willen beruht
oBegründete Zweifel, dass PV noch dem aktuellen mutmasslichen Willen entspricht

• Vorgehen bei Nichtbefolgung der PV (Art. 372 Abs. 3 ZGB):  
oDokumentation in der Krankenakte

• Bedeutung der formungültigen bzw. unwirksamen PV: 
oPV ist unverbindlich
oAber: PV kann als Indiz für den mutmasslichen Willen dienen



Die in einer Patientenverfügung gemachten Anordnungen 
sind verbindlich – aber Verbindlichkeit stösst auch an Grenzen

• Ein Angebot von patientengewohnter Nahrung, Körperpflege, Bewegung und 
Beschäftigung ist stets zu erbringen. Eine PV darf nicht verfügen, ein solches Angebot zu 
unterlassen. 

• So kann zum Beispiel nicht in einer PV eingefordert werden, dass bei schwerer Demenz 
keine Nahrung und Flüssigkeit mehr angeboten werden sollte, um den Sterbeprozess zu 
beschleunigen, oder dass elementare  Betreuungsmassnahmen wie Schutz vor Kälte oder 
notwendige Grundpflege eingestellt werden sollten mit dem Ziel, an den Folgen des 
Betreuungsmangels zu sterben (z. B. durch Erfrieren).

Medizin-ethische Richtlinien und Empfehlungen – Behandlung und Betreuung von 
Menschen mit Demenz. Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften 
SAMW 2017



Probleme bei der Umsetzung der Willensäusserungen in 
einer Patientenverfügung -
Gibt es „ethische“ Empfehlungen für derartige 
Situationen?
Dürfen „lebensbejahende“ Verhaltensäusserungen wie z.B. freudvolle 
Nahrungsaufnahme und Lächeln beim Besuch der Angehörigen zum 
Anlass genommen werden, einer in einer Patientenverfügung 
vorausverfügten Willensbekundung nicht nachzukommen? 



„Kontinuität der Person“ versus „natürlicher Wille“
Stellungnahme der Nationalen Ethikkommission







In einer Patientenverfügung darf verfügt werden, dass im 
Falle einer Demenzerkrankung gewisse Behandlungs-
massnahmen nicht durchgeführt werden dürfen – aber es 
gibt auch Dinge, die nicht vorausverfügt werden können
• Einstellung der Verabreichung von Nahrung und Flüssigkeit
• Abgabe eines Medikamentes, mit dem ein suizidwilliger  an Demenz 

leidender Mensch einen assistierten Suizid begehen kann.
• Bei einem assistierten Suizid muss Urteilsfähigkeit bestehen im Moment 

der Durchführung des Suizids!



Assistierter Suizid bei Demenzerkrankung – ein schwieriges Thema 
SAMW-Richtlinien Sterben und Tod, genehmigt 2018, angepasst 2022

Urteilsfähigkeit: Der Patient ist in Bezug auf den assistierten Suizid urteilsfähig. Der Arzt muss 
dokumentieren, dass er eine Urteilsunfähigkeit sorgfältig ausgeschlossen hat. Falls eine 
psychische Krankheit, eine Demenz oder ein anderer Zustand vorliegt, der mit fehlender 
Urteilsfähigkeit verbunden sein kann, wurden die Urteilsfähigkeit sowie allenfalls die 
Möglichkeiten der therapeutischen Beeinflussung einer Urteilsunfähigkeit durch einen 
entsprechenden Facharzt evaluiert. Ist davon auszugehen, dass der Suizidwunsch ein aktuell 
vorliegendes Symptom einer psychischen Störung ist, darf der Arzt keine Suizidbeihilfe 
leisten und muss dem Patienten die Behandlung der Krankheit anbieten. 

Medizin-ethische Richtlinien und Empfehlungen – Umgang mit Sterben und Tod. Schweizerische Akademie der 
Medizinischen Wissenschaften SAMW 2018 / angepasst 2022



Assistierter Suizid bei Demenzerkrankung – ein schwieriges Thema 
SAMW-Richtlinien Sterben und Tod, genehmigt 2018, angepasst 2022

Schwerwiegendes Leiden: Die Krankheitssymptome und/oder Funktionseinschränkungen des 
Patienten sind schwerwiegend, was durch eine entsprechende Diagnose und Prognose zu 
substantiieren ist. Sie sind für ihn Ursache unerträglichen Leidens  Der Wunsch des Patienten, 
in dieser unerträglichen Leidenssituation nicht mehr leben zu wollen, ist aufgrund der 
Vorgeschichte und wiederholter Gespräche nachvollziehbar. Da unerträgliches Leiden nicht 
objektiv feststellbar ist, kann diese Feststellung vom Arzt nicht verlangt werden. Dagegen 
muss dieser dokumentieren, dass er sich mit ausreichender Sorgfalt bemüht hat, sich mit der 
konkreten individuellen Situation des Patienten so vertraut zu machen, dass die 
Unerträglichkeit für ihn nachvollziehbar wurde. Eine abstrakte Begründung anhand einer 
Diagnose ist allein nicht ausreichend, kann diese Beurteilung aber unterstützen, insbesondere 
durch Dokumentation eines entsprechenden Verlaufs und Schilderung der persönlichen 
Situation. 

Medizin-ethische Richtlinien und Empfehlungen – Umgang mit Sterben und Tod. Schweizerische Akademie der 
Medizinischen Wissenschaften SAMW 2018 / angepasst 2022



Entscheidung zur Durchführung des Suizids muss 
oft „zu früh“ gefällt werden



Zeit für Fragen, Kommentare, Ergänzungen, selbst 
erlebte Fallberichte / Situationen


